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Was zur Kinderarbeit in Sowjetisch-Zentralasien noch hinzukommt

Giftsprühung
auf
Schulkinder

In den zentralasiatischen Gebieten der Sowjetunion

sprüht man aus der Luft giftige Unkraut-
vertilger über Baumwollfelder, auf denen
Schulkinder eben am Pflücken sind.

Vor zwei Jahren hatten wir in Nr. 18/1982
aufgrund einer «Prawda»-Darstellung berichtet,
wie man in Kirgisien (und anderswo in Sowje-
tisch-Zentralasien) monatelang Schulkinder
von der Schule fernhält, um sie auf den
Baumwollfeldern arbeiten zu lassen. Die sowjetische
Presse hatte diese Gesetzwidrigkeit damals
bloss geschildert und gerügt, ohne ein
Einschreiten dagegen in Aussicht zu stellen. Und
tatsächlich hält die Kinderarbeit dort unverän¬

dert an. Doch inzwischen hat sich herausgestellt,

dass man im Zusammenhang damit noch

ganz andere Sorgen hat (oder haben sollte) als
SchulVersäumnisse: nämlich die Vergiftung der
betreffenden Schulkinder.

Das Wort «inzwischen» gilt für sowjetoffizielle
Publikationen. Die «Verleumder der
Sowjetordnung» hatten es schon vorher gesagt.
Andrej Sacharow, gerade jetzt eine «bête noire»
des Regimes par excellence, hatte 1974 erklärt,
viele usbekische Schulkinder seien krank, weil
sie Jahr für Jahr auf den Baumwollfeldern
Herbizide einatmen müssten. Nunmehr bestätigt
zehn Jahre später eine sowjetische Zeitschrift
den Sachverhalt.

Denunziation
Inn

Vordruck

In der Sowjetunion verteilt die Polizei
vorgedruckte Karten zur anonymen Denunziation von
Mitbürgern.

Die russischsprachige Pariser Zeitung «Russkaja

Mysl» hat am 5. 4. 1984 ein Beispiel aus
Litauen reproduziert. Das Exemplar ist des
Jahres 1984 wahrhaftig würdig. Die Auswahl
an deliktischem oder nicht einmal deliktischem
Fehlverhalten ist vorgedruckt, und der Einsender

braucht nur noch das zu unterstreichen,

was er dem Verzeigten anzulasten wünscht. Der
ausdrückliche Hinweis darauf, dass er nicht zu
unterschreiben braucht, erleichtert ihm das
Werk. An sich ist die falsche Verzeigung selbst
ein Delikt (litauisches Strafgesetzbuch, Artikel
188), aber davor braucht der Denunziant keine
Angst mehr zu haben.

Ähnliche Polizeiprodukte (aber nicht mit den
maximalen Erleichterungen der litauischen
Aktion) sind durch den Samisdat aus der Sowjetunion

schon zuvor gemeldet worden. Es gab sie
1981 in Kiew und 1983 in Krassnodar. Und wie
es sich trifft, führten die Sowjetführer (neben
Breschnew auch der heutige Parteichef Tscher-
nenko) in jenen Jahren öffentlich Klage
darüber, dass es so viele anonyme Beschwerden
über Amtsstellen gebe. Moral: Verzeige deinen
Nachbarn und verschone die Behörden. H

Die tadschikische literarische Monatsschrift
«Pamir» (in Broschürenform), die in russischer
Sprache erscheint, hat in ihrer Februarausgabe
über ein Seminar vom letzten Herbst berichtet,
das zusammen mit russischen Schriftstellern in
Tadschikistan durchgeführt wurde. Traktan-
diert gewesen war die Propagierung des

Lebensmittelprogramms, aber weil man die Gäste
auf das Land geführt hatte, brachten sie das zur
Sprache, was sie dort gesehen hatten.

Nämlich, dass man Chemikalien über die Felder

streute, auf denen die Schulkinder an der
Arbeit waren, eine «unausweichliche
Gesundheitsschädigung», wie der Moskauer Autor
I. Rakscha feststellte. Sein Kollege J. Tscherni-
tschenko liess eine Sechstklässlerin vom
fürchterlichen Gestank sprechen und von den
Kopfschmerzen, die man sich bei der Arbeit
zuziehe.

Der für den Kindereinsatz direkt verantwortliche

Brigadeleiter erklärte ihm, er müsse die
Erntehelfer in der fraglichen Zeit auf den
Feldern belassen, da er den Plan zu erfüllen habe.
Ein tadschikischer Wissenschaftler zitierte eine
Regel, wonach die Felder nach jeder Besprühung

drei Tage lang nicht zu betreten seien -
«aber wo und wann wäre diese Regel je befolgt
worden?».

E. Budinas aus Minsk wagte sogar einen Tadel
in Richtung Staatsanwaltschaft, die nicht zur
Kenntnis nehme,' was auf die Köpfe der Leute
gesprüht werde.

Wenigstens ist jetzt ein jahrelanges Tabu
angekratzt worden. Eine Orientierung der breiten
Öffentlichkeit ist das noch nicht, und was die
zu erwartenden Konsequenzen angeht: Das
Thema der Kinderarbeit auf Kosten der Schule
war 1982 von der zentralen Presse behandelt
worden, und geändert hat sich nichts. Jetzt
wird das Thema der Kindervergiftung in einer
literarischen Zeitschrift von untergeordneter
Bedeutung behandelt... Was der betreffende
Brigadeleiter sagte, gilt auch weiter oben:
Zuerst kommt der Plan.

M

CHTKAJltHAJ? SCAPTtmA
na «isa, Aauyesamiaes npiMxxpyaexxx

Tp-*

Aapee ______________________________~-
apoxxxxcr (iiyxexoe noiiepxayrv) xx upxxäxwa aapaforxn,
xerpyioiwe naxaxu, yxjoutera ot yruirn x.suwerro*. Aoxro»
no rpxxzxiicxnu uccim, oprxno* cxticnn*. npxxoqrisx, xxrit
x« pxûorxcr: pixee eyjusi, ne xmsutcrex soenirrssxe« Asrcä,
cvxBcnryer, yaorpKUxer* iiipnmtiecxx« »o lecnx, coxepoix«
et BptcryTUsennÄ .1 xuwc spaxonspynjenxx oöoiecrxexnoro na»

p&jux I nptgkg EOTxaJveraxecxaro otiaexxmx—————«

rioixnek xxnonxTopx xxpToxxa xe oâxiirtiwa
Sxoaxiiejucax MpTOxxs xxapauiMrre* a "otäM »tUMI na

xipeej? _______ — _____
—-—_____ — ——J9& e.

Benachrichtigungskarte Nr
über eine straffällige Person

Der Mitbürger

Adresse
lebt (Zutreffendes unterstreichen) aus Gelegenheitsverdiensten,
nicht erarbeitetem Einkommen, lehnt Bezahlung von .Alimenten
oder Schulden gemäss Zivilrecht ab, entzieht sich den
Untersuchungsorganen oder der Justiz, hat keine Arbeitsstelle, ist vorbestraft,

vernachlässigt Kindererzi^ung, ist ein Trinker, nimmt Drogen,

begeht Delikte, verletzt die öffentliche Ordnung und die
Regeln des sozialistischen Gemeinschaftslebens

Unterschrift nicht erforderlich

Die ausgefüllte Karte ist zu richten an die Polizeistation
198

Die Denunziantenkarte im russischsprachigen Original und in der Übersetzung.
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